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AMTSBLATT
für den Landkreis Wittmund

28. Jahrgang Wittmund, den 28. Dezember 2007 Nr. 12

teln der Einrichtung aus Vorjahresüberschüssen in Höhe von
4.645,95 EUR abzudecken. Der restliche Verlust 2004 in Höhe
von 9.910,27 EUR ist vollständig aus Haushaltsmitteln des
Landkreises abzudecken. Die entsprechenden Haushaltsmittel
sind im Haushaltsjahr 2008 bereitzustellen.
Der Jahresabschluss des Kreisalten- und Pflegeheimes
Schweindorf wird beschlossen. Der Jahresfehlbetrag 2004 be-
läuft sich auf 119.028,67 EUR. Der nicht durch Eigenkapital ge-
deckte Fehlbetrag (28.007,78 EUR), die finanztechnische Ab-
wicklung der i.L.-Bilanz sowie die Leistung von Ausgleichs-
zahlungen an ausgeschiedene Mitarbeiter (bis Anfang 2007) ist
aus dem Verkaufserlös der Einrichtung (294.000,00) sicherzu-
stellen. Die Auflösung der i.L.-Bilanz ist gesondert nach Ab-
schluss aller Abwicklungsgeschäfte festzustellen.

Dem Landrat wird gemäß § 65 NLO in Verbindung mit § 101 NGO un-
eingeschränkt Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung einschließlich der Abschlüsse des Kreiskranken-
hauses Wittmund, der Einrichtung „Kurzzeitpflege“ beim Kreiskran-
kenhaus Wittmund und des Kreisalten- und Pflegeheimes Schweindorf
mit dem Rechenschaftsbericht sowie der Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes über die Prüfung der Jahresrechnung 2004 liegen
in der Zeit vom 02. 01. 2008 bis einschließlich 10. 01. 2008 im Kreis-
haus in Wittmund, Am Markt 9, Zimmer 5, öffentlich aus.

Wittmund, den 10. 12. 2007
Landkreis Wittmund

Der Landrat

Bekanntmachung der Jahresrechnung des
Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2005
Gemäß § 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der
Fassung vom 30. Oktober 2006 (Nds. GVBI. S. 510) in Verbindung mit
§ 101 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung
vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBI. S. 473) gebe ich bekannt, dass der
Kreistag des Landkreises Wittmund in seiner Sitzung am 08. 11. 2007
den nachstehenden Beschluss gefasst hat:

Die Jahresrechnung des Landkreises Wittmund für das Haus-
haltsjahr 2005 wird beschlossen.
Der Jahresabschluss der Kurzzeitpflegeeinrichtung beim Kran-
kenhaus Wittmund wird beschlossen. Der Jahresfehlbetrag 2005
in Höhe von 19.374,03 EUR ist vollständig aus Haushaltsmitteln
des Landkreises abzudecken. Die entsprechenden Haushaltsmit-
tel sind im Haushaltsjahr 2008 bereitzustellen.
Dem Landrat wird gemäß § 65 NLO in Verbindung mit § 101
NGO uneingeschränkt Entlastung erteilt.

Die Jahresrechnung einschließlich des Abschlusses der Einrichtung
„Kurzzeitpflege“ beim Krankenhaus Wittmund mit dem Rechen-
schaftsbericht sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes
über die Prüfung der Jahresrechnung 2005 liegen in der Zeit vom 02.
01. 2008 bis einschließlich 10. 01. 2008 im Kreishaus in Wittmund,
Am Markt 9, Zimmer 5, öffentlich aus.

Wittmund, den 10. 12. 2007

Landkreis Wittmund
Der Landrat

II. Bekanntmachungen des Landkreises

Bekanntmachung der Jahresrechnung des
Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2004
Gemäß § 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der
Fassung vom 30. Oktober 2006 (Nds. GVBI. S. 510) in Verbindung mit
§ 101 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung
vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBI. S. 473) gebe ich bekannt, dass der
Kreistag des Landkreises Wittmund in seiner Sitzung am 08. 11. 2007
den nachstehenden Beschluss gefasst hat:

Die Jahresrechnung des Landkreises Wittmund für das Haus-
haltsjahr 2004 und der Abschluss des Kreiskrankenhauses Witt-
mund für das Geschäftsjahr 2004 werden beschlossen.
Der Jahresabschluss der Kurzzeitpflegeeinrichtung beim Kreis-
krankenhaus Wittmund wird beschlossen. Der Jahresfehlbetrag
2004 in Höhe von 14.556,22 EUR ist teilweise mit eigenen Mit-

Inhaltsverzeichnis
Seite

I. Bekanntmachungen des Landkreises

Bekanntmachung der Jahresrechnung des Landkreises 
Wittmund für das Haushaltsjahr 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Bekanntmachung der Jahresrechnung des Landkreises 
Wittmund für das Haushaltsjahr 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

II. Bekanntmachungen anderer Dienststellen

Satzung zur 3. Änderung der Satzung des Wasser- 
und Bodenverbandes Bentstreek in Bentstreek 
im Landkreis Wittmund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Satzung der Gemeinde Holtgast über die Erhebung 
von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 
(Verwaltungskostensatzung)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 
NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der 
Gemeinde Neuharlingersiel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die 
Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Esens 
(Hebesatzsatzung)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung 
der Samtgemeinde Holtriem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus 
Grundstücksabwasseranlagen der Stadt Wittmund  . . . . . . . 70
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 
NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der 
Inselgemeinde Langeoog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Bekanntmachung der Jahresrechnung der 
Gemeinde Friedeburg für das Haushaltsjahr 2006  . . . . . . . 73
Hinweisbekanntmachung des Zweckverbandes 
„JadeWeserPark Friesland-Wittmund“  . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Öffentliche Bekanntmachung der Behörde für 
Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften 
Amt für Landentwicklung Aurich  – Vorzeitige 
Ausführungsanordnung Flurbereinigung Diele-Vellage  . . . 73



– Amtsblatt Landkreis Wittmund / 28. Dezember 2007 / Seite 64 –

II. Bekanntmachungen anderer Dienststellen

Satzung zur 3. Änderung der Satzung des 
Wasser- und Bodenverbandes Bentstreek 

in Bentstreek im Landkreis Wittmund
Aufgrund des § 6 sowie § 49 i. V. m. § 47 Abs. 1 Nr. 2 des Wasserver-
bandsgesetzes vom 12.02.1991 (BGB1. I, S. 405) in Verbindung mit §
11 Abs. 1 Nr. 2 der Verbandssatzung vom 13. 09. 1991 (Amtsblatt für
den Landkreis Wittmund Nr. 15/1991) hat der Verbandsausschuss in
seiner Sitzung am 02. 11. 2007 folgende Änderung der Verbandssat-
zung beschlossen:

§1
§ 6 Abs. 2 Nach Satz 1 folgenden Satz einfügen:

Einfriedungen dürfen nicht höher als 1,20 m über Gelände
sein.

§ 32 Abs. 1 Hinzufügen:
Der zu zahlende Hektarsatz wird jähr1ich festgelegt.

§ 32 Abs. 3 Neue Formulierung:
Der Verband hebt einen Mindestbeitrag in Höhe des für
die Bemessung des Verbandsbeitrages maßgeblichen
Hektarsatzes, höchstens jedoch 25 EUR.
Der Mindestbeitrag wird gehoben, wenn nach dem sonsti-
gen Beitragsverhältnis auf das Mitglied ein Beitrag unter-
halb des sich nach Satz 1 ergebenden Beitrages entfiele.

§ 32 Als Abs. (4 ) neu hinzufügen:
Der Verband hebt zusätzliche Beiträge (Erschwernisbei-
träge) nach Maßgabe der Anlage zur Satzung,

§ 33 Abs. 1 Hinzufügen:
Veranlagungsgrundlage ist der Besitzstandsnachweis der
Katasterämter nach dem Stand vom 01.02. des Beitrags-
jahres.

§ 36 Abs. 2 Neue Formulierung:
Gegen den Beitragsbescheid kann innerhalb eines Monats
nach dessen Bekanntgabe beim zuständigen Verwaltungs-
gericht schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle Klage erhoben werden.

§ 36 Abs. 4 Neue Formulierung:
Eine eingelegte Klage befreit nicht von der Verpflichtung
zur termingerechten Zahlung.

§ 2
Diese Satzungsänderung tritt am l. Januar 2008 in Kraft.
Bentstreek, den 2. November 2007

G. Lenz G. Heiken
Verbandsvorsteher Vorstandsmitglied

Anlage zu § 32 Absatz 4 der Satzung 
1. Zusätzlicher Beitrag für Versiegelungen

a) Für eine versiegelte Fläche, die im Liegenschaftskataster mit einer
der folgenden Bezeichnungen und der entsprechenden Kennung
eingetragen ist, wird nach Maßgabe der in Spalte 2 enthaltenen Be-
griffsbestimmung ein zusätzlicher Beitrag mit dem angegebenen
Mehrfachen des Hektarsatzes erhoben.
aa) Leicht versiegelte Flächen: 

einfacher Hektarsatz

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung
1 2 3

Sportfläche Unbebaute Fläche, die dem Sport dient 21 410
Grünanlage Unbebaute Fläche, die der Erholung dient 21 420
Campingplatz Unbebaute Fläche, die als Zelt- 

oder Wohnwagenplatz genutzt wird 21 430
Gartenland Fläche, die dem Gartenbau dient, soweit sie 

für eine Saat-, Pflanz- oder Baumschule 
genutzt wird 21 630

Übungsgelände Unbebaute Fläche, die Übungs- 
oder Erprobungszwecken dient 21 910

Schutzfläche Unbebaute Fläche, die dem Schutz von 
Anlagen oder Landschaftsteilen dient 21 920

Historische Fläche mit historischen Anlagen,
Anlage die nicht der Gebäude- und Freifläche 

zugeordnet werden kann 21 930
Friedhof Unbebaute Fläche, die zur Bestattung dient 

oder nach allgemeiner Auffassung als 
Friedhof zu beurteilen ist 21 940

bb) Mitteldicht versiegelte Flächen: 
zweieinhalbfacher Hektarsatz

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung
1 2 3

Betriebsfläche, Unbebaute Fläche, die durch Abbau
Abbauland der Bodensubstanz genutzt wird 21 310
Betriebsfläche, Unbebaute Fläche, auf der aufgeschüttetes 
Halde Material dauernd gelagert wird 21 320
Betriebsfläche, Unbebaute Fläche, auf der Güter
Lagerplatz vorübergehend gelagert werden 21 330
Betriebsfläche, Unbebaute Fläche, die der Versorgung dient
Versorgungs- 21 340
anlage
Betriebsfläche, Unbebaute Fläche, die der Entsorgung dient
Entsorgungs-
anlage 21 350
Betriebsfläche Unbebaute Fläche, die nicht mehr
ungenutzt bewirtschaftet wird 21 360
Straße Unbebaute Fläche, die nach allgemeiner 

Auffassung als Straße zu bezeichnen ist 21 510
Straße Entspricht Schlüssel 510, jedoch mit angren-

zender Begleitfläche, die Verkehrsbegleit-
fläche ist 21 51A

Weg Unbebaute Fläche, die nach allgemeiner 
Auffassung als Weg zu bezeichnen ist 21 520

Platz Unbebaute Fläche, die zum Abstellen
von Fahrzeugen, Abhalten von Märkten oder 
für Veranstaltungen vorgesehen ist 21 530

Bahngelände Unbebaute Fläche, die dem 
schienengebundenen Verkehr dient 21 540

Bahngelände Entspricht Schlüssel 540, jedoch mit Begleit-
fläche, die Verkehrsbegleitfläche ist 21 54A

Flugplatz Unbebaute Fläche, die dem Luftverkehr dient 21 550
Flugplatz Entspricht Schlüssel 550, jedoch mit angren-

zender Begleitfläche, die Verkehrsbegleit-
fläche ist 21 55A

Schiffsverkehr Unbebaute Fläche zu Lande, 
die dem Schiffsverkehr dient 21 560

Verkehrsfläche Unbebaute Fläche, die dem Verkehr
ungenutzt dient und nicht anders genutzt wird 21 580
Verkehrsfläche Entspricht Schlüssel 580, jedoch mit angren-
ungenutzt zender Begleitfläche, die Verkehrsbegleit-

fläche ist 21 58A
Verkehrs- Unbebaute Fläche, die innerhalb der
begleitfläche Verkehrsfläche liegt, aber als eigenständige 

Begleitfläche dient 21 590

cc) Stärker versiegelte Flächen: 
vierfacher Hektarsatz

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung
1 2 3

Gebäude- und Gebäude- und Freifläche, die der Erfüllung
Freifläche, Öf- öffentlicher Aufgaben und der Allgemein-
fentliche Zwecke heit dient 21 110
Gebäude- und Gebäude- und Freifläche, 
Freifläche, die Wohnzwecken dient 21 130
Wohnen
Gebäude- und Gebäude- und Freifläche, die Einrichtungen
Freifläche, Han- von Handel oder Dienstleistungen dient
del und Dienst- 21 140
leistungen
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Gebäude- und Gebäude- und Freifläche, die gewerblichen
Freifläche, oder industriellen Zwecken dient
Gewerbe und 21 170
Industrie
Gebäude- und Gebäude- und Freifläche, die Wohn- und
Freifläche, anderen Nutzungen zugleich dient
Mischnutzung 21 210
mit Wohnen
Gebäude- und Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsan-
Freifläche zu lagen, die der Abwicklung und Sicherheit
Verkehrs- des Verkehrs sowie der Unterhaltung
anlagen der Verkehrsfläche dient 21 230
Gebäude- und Gebäude- und Freifläche, die der
Freifläche zu Versorgung dient 21 250
Versorgungs-
anlagen 
Gebäude- und Gebäude- und Freifläche, die der Beseitigung
Freifläche zu von Abwasser oder Abfall dient
Entsorgungs- 21 260
anlagen
Gebäude- und Gebäude- und Freifläche, die der
Freifläche, Land- oder Forstwirtschaft dient 21 270
Land- und 
Forstwirtschaft
Gebäude- und Gebäude- und Freifläche, die dem Sport,
Freifläche, der Freizeit oder der Erholung dient
Erholung 21 280
Gebäude- und Gebäude- und Freifläche, die nicht mehr 
Freifläche baulich oder anders genutzt wird
ungenutzt 21 290

Im Fall der Neubezeichnung der Nutzungsflächen in der Systema-
tik des Liegenschaftskatasters werden die Flächen den neuen Be-
zeichnungen zugeordnet, soweit damit keine Veränderung des Bei-
tragsmaßstabes verbunden ist.

b) Der Beitrag nach Buchstabe a wird auf Antrag der beitragspflich-
tigen Person nicht erhoben, wenn diese nachweist, dass die be-
troffene Fläche vollständig unversiegelt ist. Der Beitrag wird nicht
oder nur teilweise erhoben, soweit das Niederschlagswasser auf
den versiegelten Flächen genutzt wird. 

c) Wer nur den Mindestbeitrag zu zahlen hat, wird nicht zu einem
Beitrag für Versiegelungen herangezogen.

d) Ist eine Gemeinde nach § 100 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 oder §101 Abs.
5 Satz 3 Mitglied eines Unterhaltungsverbandes, so können die
versiegelten Flächen im Gemeindegebiet abweichend von Buch-
stabe a in der Weise berücksichtigt werden, dass von der Gemeinde
ein Beitrag in Höhe von höchstens dem Hektarsatz je Einwohne-
rin oder Einwohner, die oder der im Verbandsgebiet wohnt, erho-
ben wird.

2. Zusätzlicher Beitrag für Wasser- und Abwassereinleitungen
Wer Wasser oder Abwasser einleitet, wird je eingeleitetem vollen Ku-
bikmeter mit einem 2 500stel des Hektarsatzes herangezogen. Ausge-
nommen ist Niederschlagswasser.

Landkreis Wittmund Wittmund, den 30. November 2007
Der Landrat
Kommunalaufsicht

Genehmigung
Gemäß § 58 Abs. 2 des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991
(GVBl. Nr. 11/1991, S. 405) genehmige und veröffentliche ich hiermit die
Satzung zur 3. Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
Bentstreek vom 2. November 2007

L. S. Landkreis Wittmund
Im Auftrage: Hinrichs

Satzung der Gemeinde Holtgast über die Erhebung
von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis

(Verwaltungskostensatzung)
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Nieders. Gemeindeordnung (NGO)
und des § 4 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der

jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holtgast in sei-
ner Sitzung am 23. November 2007 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten - im
nachfolgenden Verwaltungstätigkeiten - im eigenen Wirkungskreis
der Gemeinde werden nach dieser Satzung Gebühren und Auslagen
- im nachfolgenden Kosten - erhoben, wenn die Beteiligten hierzu
Anlass gegeben haben.

(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kos-
tenpflichtigen Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt
oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor der Entschei-
dung zurückgenommen wird.

(3) Die Erhebung der Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften
bleibt unberührt.

§ 2
Kostentarif

Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet des § 5 nach dem Kos-
tentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Gebühren

(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kostentarif ein Rahmen
(Mindest- und Höchstsätze) bestimmt, so sind bei der Festsetzung
der Gebühr das Maß des Verwaltungsaufwandes sowie der Wert des
Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit zu
berücksichtigen.
Die Gebühr ist auf volle Euro festzusetzen.

(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten neben-
einander vorgenommen, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine
Gebühr zu erheben.

(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit
a) ganz oder teilweise abgelehnt
b) zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist,

so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages er-
mäßigt werden.

(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er
auf unverschuldeter Unkenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz
bleiben.

§ 4
Gebührenbefreiung

(1) Gebühren werden nicht erhoben für 
1. mündliche Auskünfte
2. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden Angelegenhei-

ten:
a) Arbeits- und Dienstleistungssachen,
b) Besuch von Schulen, soweit nicht Zweitausfertigungen von

Zeugnissen anzufertigen sind,
c) Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern,

Krankengeldern, Unterstützungen und dergleichen aus öf-
fentlichen und privaten Kassen,

d) Jugendamtsurkunden nach dem Kinder- und Jugendhilfege-
setz,

e) Nachweise der Bedürftigkeit,  
f) Sozialversicherungs-, Sozialhilfe- und Jugendhilfesachen.

3. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, Niederschlagung
oder den Erlass von Verwaltungskosten betreffen,

4. Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Ver-
gabe öffentlicher Aufträge,

5. Verwaltungstätigkeiten, zu denen
a) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im

Lande, eine Behörde des Bundes oder die Behörde eines an-
deren Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei denn, dass die
Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist,

b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften des öffentlichen Rechts einschließlich ihrer öf-
fentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen zur
Durchführung von Zwecken i. S. des § 54 der Abgabenord-
nung (AO 1977) Anlass gegeben haben, es sei denn, dass die
Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist.
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(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann außer den in Absatz 1 ge-
nannten Fällen ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn
daran ein öffentliches Interesse besteht.

(3) Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen über Rechtsbehelfe
nicht angewendet.

§ 5
Auslagen

(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Ver-
waltungstätigkeit besondere Auslagen notwendig, so hat der Kos-
tenschuldner sie ohne Rücksicht darauf, ob eine Gebühr zu ent-
richten ist, zu erstatten. Dies gilt nicht für besondere Auslagen
bei der Bearbeitung eines Rechtsbehelfes, soweit diesem statt-
gegeben wird.

(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben:
1. Postgebühren für Zustellungen und Nachnahmen sowie für

die Ladung von Zeugen und Sachverständigen; wird durch
Bedienstete der Behörde zugestellt, so werden die für die Zu-
stellung durch die Post mit Zustellungsurkunde entstehenden
Postgebühren erhoben,

2. Gebühren für Telekommunikationseinrichtungen,
3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
4. Zeugen- und Sachverständigengebühren
5. bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten,
6. Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für

ihre Tätigkeit zu zahlen sind,
7. Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,
8. Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Abschriften,

Durchschriften, Auszüge, Kosten für Fotokopien, Lichtpau-
sen und Vervielfältigungen nach den im Kostentarif vorgese-
henen Sätzen.

(3) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und den Gebiets-
körperschaften im Lande werden, soweit gegenseitig verbürgt
ist, Auslagen nur erhoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag von
25,00 EUR übersteigen.

§ 6
Kostenpflichtiger

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, wer zu einer Verwal-
tungstätigkeit Anlass gegeben hat.

(2) Mehrere Kostenpflichtige sind Gesamtschuldner.
§ 7

Entstehung der Kostenpflicht
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Beendigung der Verwal-

tungstätigkeit oder mit der Rücknahme des Antrages.
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der

Aufwendung des zu erstattenden Betrages.
§ 8

Fälligkeit der Kostenschuld
(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentschei-

dung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht die Behörde 
einen späteren Zeitpunkt bestimmt.

(2) Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten können
von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von der Zahlung
oder Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses an-
hängig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige
Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstatten.

§ 9
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes

Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 4 Abs.
4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes die Vorschrif-
ten des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes sinngemäß
Anwendung.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.
Holtgast, den 23. November 2007

L. S. Gemeinde Holtgast
Enno Ihnen, Bürgermeister

Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung
lfd Gegenstand Gebühr/
Nr. Pausch-

betrag/EUR

1 Vermögensverwaltung
Vorrangseinräumung, Pfandentlassungs- und 
sonstige Erklärungen zugunsten von Pfandrechten
Dritter, insbesondere gegenüber Auflassungs-
vormerkungen und Vorkaufsrechten sowie Belas-
tungsgenehmigungen
a) bis zu 5.000,- EUR des Nominalbetrages des 

vortretenden, höchstens jedoch des zurück-
tretenden Grundpfandrechts oder des betrof-
fenen Teilbetrages 10,-

b) für jede weitere angefangene 5.000,- EUR 5,-
c) Löschungsbewilligungen zugunsten von 

Grundpfandrechten Dritter 10,-
2 Erteilung eines Negativattestes nach 

§§ 19, 20 BauGB (Grundstücksteilung) 30,-
3 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nicht-

bestehen bzw. die Nichtausübung eines Vorkaufs-
rechtes (Negativzeugnis) nach § 28 Abs. 1 
Satz 3 BauGB) 30,-

4 Stellungnahmen zu Bauvoranfragen und Bau-
anträgen (Zuschlag nach Baugebührenordnung) 30,-

5 Stellungnahmen zu Ausnahmegenehmigungen 
zur Benutzung gewichtsbeschränkter 
Gemeindestraßen 20,-

6 Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahme-
genehmigungen und andere zum unmittelbaren 
Nutzen der Beteiligten vorgenommene 
Verwaltungstätigkeit, 10,- bis
wenn keine andere Gebühr vorgeschrieben ist. 100,-

Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6
NKAG für straßenbauliche Maßnahmen 

in der Gemeinde Neuharlingersiel
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 28. 10. 2006 (Nds. GVBl. Nr. 27/2006 S.
473) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. 12. 2006
(Nds. GVBl. Nr. 31/2006 S. 575) und § 6 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. 01. 2007
(Nds. GVBl. Nr. 3/2007 S. 41) hat der Rat der Gemeinde Neuharlin-
gersiel in seiner Sitzung am 4. Dezember 2007 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1
Beitragsfähige Maßnahmen

(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Er-
weiterung, Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Stra-
ßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen) erhebt die Ge-
meinde Neuharlingersiel - sofern Erschließungsbeiträge nach den
§§ 127 ff. BauGB nicht erhoben werden können - nach Maßgabe
dieser Satzung Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen
die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrich-
tungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet.

(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsäch-
lichen oder rechtlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahr-
baren Wohnwege und die anderen Straßen im Außenbereich, die
die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr.
3 NStrG).

(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für
die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hier-
von abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwands-
spaltung) oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer
Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.

(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch
das Bauprogramm bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die
Gemeinde formlos festgelegt.
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§ 2
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten
1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbs-

nebenkosten) der für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung
oder Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen benötigten Grund-
flächen; dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür
aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Be-
reitstellung;

2. für die Freilegung der Fläche;
3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung

der Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für notwendige Er-
höhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an an-
dere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen
Veränderung des Straßenniveaus;

4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung
von
a) Randsteinen und Schrammborden,
b) Rad- und Gehwegen,
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitssteifen,
d) niveaugleichen Mischflächen,
e) Beleuchtungseinrichtungen,
f) Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwäs-

serung der öffentlichen Einrichtungen,
g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestel-

len) und Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öffentlichen
Einrichtungen sind;

5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung
von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in entsprechender An-
wendung von Nr. 3;

6. der Fremdfinanzierung;
7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige

Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbrin-
gen sind;

8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.
§ 3

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten

ermittelt.
(2) Der Aufwand für

1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitssteifen,
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus,

wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.
§ 4

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand
(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit

aus der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung ergebenden
besonderen Vorteils von dem beitragsfähigen Aufwand den sich aus
Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen Anteil des beitragsfähigen
Aufwandes tragen die Beitragspflichtigen und die Gemeinde, so-
weit sie Eigentümerin oder Erbbauberechtigte eines berücksichti-
gungspflichtigen Grundstücks ist.

(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrich-
tung durch die Allgemeinheit auf die Gemeinde entfallende Anteil
am beitragsfähigen Aufwand beträgt:
1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend 

dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrs-
beruhigten Wohnstraßen 25 v.H.,

2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem
innerörtlichen Verkehr
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und
Bushaltestellen 60 v.H.,

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 50 v.H.,
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde,

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der
öffentlichen Einrichtung 35 v.H.,

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie
Einrichtungen zur Straßenentwässerung 50 v.H.,

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne
Busbuchten und Bushaltestellen 30 v.H.,

f) für niveaugleiche Mischflächen 50 v.H..
3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend

dem Durchgangsverkehr dienen
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und
Bushaltestellen 70 v.H.,

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 60 v.H.,
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde,

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der
öffentlichen Einrichtung 45 v.H.,

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie
Einrichtungen zur Straßenentwässerung 60 v.H.,

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne
Busbuchten und Bushaltestellen 40 v.H.,

4. bei Gemeindestraßen im Sinne von 
§ 47 Nr. 3 NStrG 25 v.H.,

5. bei Fußgängerzonen 30 v.H.
(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes

bestimmt hat, zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu
verwenden.

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen
Beitragspflichtigen durch eine ergänzende Satzung von den Antei-
len nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere
Vorteilsbemessung sprechen.

§ 5
Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke ver-
teilt, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der aus-
gebauten öffentlichen Einrichtung oder eines bestimmten Ab-
schnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grund-
stücke). Die Verteilung des Aufwands auf diese Grundstücke er-
folgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke
aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit
dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des
Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen be-
rücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder gewerblich
nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach
§ 6. Für die übrigen Flächen - einschließlich der im Außenbereich
liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer
Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34
Abs. 4 BauGB - richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors
nach § 7.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungs-
pflichtigen Grundstücken,
1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebau-

ungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks;

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbe-
reich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungspla-
nes;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen
und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Sat-
zung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs.
4 BauGB besteht,
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34
BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) lie-
gen, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und
einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m
zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche 
Einrichtung angrenzen oder lediglich durch einen zum
Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Flä-
che zwischen der der öffentlichen Einrichtung zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßi-
gen Abstand von 40 m zu ihr verläuft;
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5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Gren-
zen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche
zwischen der öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4
lit. b) der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen
Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder ge-
werblichen Nutzung entspricht;

(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die
1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer

Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze,
Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden,

oder
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder

wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungs-
plan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche
Nutzung), ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Flä-
che des Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Rege-
lungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.

§ 6
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp.

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen
Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird
durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.
Dabei gelten als Vollgeschosse alle Vollgeschosse, die nach lan-
desrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude
werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im
Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein
Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerb-
lich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m
und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je
vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollge-
schoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht
sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 5 Abs.
3 bestimmten Flächen - bei Grundstücken,
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungs-

planes liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2),
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der

Vollgeschosse,
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse

die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Ge-
werbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3
BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die
durch 2,2 geteilte hochstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei
Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruchzahl ab
0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird,

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse
noch die Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Bau-
massenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzu-
lässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49
abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen
aufgerundet wird,

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenan-
lage errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollge-
schoss je Nutzungsebene,

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Be-
bauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebau-
ung festgetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen,

g) für die einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-
schosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Bau-
massenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung
überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene
(§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a) - c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit.
d) - g) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumas-
senzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tat-
sächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach
der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berech-
nungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teil-
weise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles lie-
gen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen

Vollgeschossse,
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung über-

wiegend vorhandenen Vollgeschosse.
(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nut-

zungsfaktor wird vervielfacht mit
1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich beste-

henden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiese-
nen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4a BauNVO), Dorfgebietes
(§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder Sonder-
gebietes i.S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche 
Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes
überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der ge-
werblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-,
Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe)
genutzt wird;

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich beste-
henden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiese-
nen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8
BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebie-
tes i.S. von § 11 BauNVO liegt.

§ 7
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei
Grundstücken, die
1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungs-

plan nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleich-
barer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Fest-
plätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden             0,5,

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entspre-
chender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer
Weise nutzbar sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn 
a) sie ohne Bebauung sind, bei 

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren 
Wasserflächen 0,0167, 

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder
Gartenland 0,0333, 

cc) gewerblicher Nutzung 
(z. B. Bodenabbau pp.) 1,0, 

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen 
Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden 
(z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 
Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5, 

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof- 
stellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. 
Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche, 
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Bau-
lichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 
ergibt, 1,0, 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und 
jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
für die Restfläche gilt lit. a), 

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine
Bebauung besteht, für eine Teilfläche, die sich rech- 
nerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0, 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes 
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
für die Restfläche gilt lit. b), 

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine 
Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund- 
fläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund-
flächenzahl 0,2 ergibt, 1,5,
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und 
jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
für die Restfläche gilt lit. a), 

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer 
Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die 
von der Satzung erfassten Teilflächen 
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aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks-
oder Gewerbebetrieben dienen, 1,5,
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite 
und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss 

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne 
Bebauung 1,0,
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite 
und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss, 

für die Restfläche gilt lit. a). 

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 
§ 8

Aufwandsspaltung
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbau-
beitrag selbständig erhoben werden für 
1.die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 
2.die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaß-

nahme, 
3.die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Fahrbahn, 
4.die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Radwege oder eines von ihnen, 
5.die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Gehwege oder eines von ihnen, 
6.die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kom-

binierter Rad- und Gehwege oder eines von ihnen, 
7.die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung, 
8.die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Beleuchtungseinrichtungen der öffentlichen Einrichtung, 
9.die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Parkflächen, 
10.die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des

Straßenbegleitgrüns. 
§ 9

Entstehung der Beitragspflicht
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähi-

gen Maßnahme. 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht

mit der Beendigung der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem
Ausspruch der Aufwandsspaltung. 

(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten ent-
steht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaß-
nahme, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbildungsbeschluss. 

(4) Die in Abs. 1 - 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet,
wenn die technischen Arbeiten entsprechend dem von der Ge-
meinde aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt sind und der Auf-
wand berechenbar ist. 

§ 10
Vorausleistungen

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistun-
gen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme be-
gonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Bei-
tragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht bei-
tragspflichtig ist. 

§ 11
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der Bei-
tragspflicht (§ 9) Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentü-
mers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teil-
eigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitrags-
pflichtig. 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Be-
stehen eines Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3
Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- oder Teileigentum. 

§ 12
Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. 

§ 13
Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen
werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

§ 14
Ablösung

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist,
kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. 

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausmaß-
nahme i. S. von § 1 entstehende Ausbauaufwand anhand von be-
reits vorliegenden Unternehmerrechnungen und im übrigen nach
dem Ausschreibungsergebnis sowie den Kosten für den Ausbau
von Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen Einrichtun-
gen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grund-
stücke zu verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme der betreffenden öffentlichen Einrichtung besteht. 

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht
endgültig abgegolten. 

§ 15
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 09.02.1979 außer Kraft.

(2) Für die Zeit vom 04. 12. 2008 bis zum Tage der Bekanntmachung
dieser Satzung gelten abweichend von § 4 dieser Satzung als An-
teile der Gemeinde bei niveaugleichen Mischflächen 60 v. H. und
im übrigen die nach § 4 dieser Satzung vom 09. 02. 1979 zu be-
rechnenden Anteile.

Neuharlingersiel, den 04. 12. 2007 
(L. S.) Peters

Bürgermeister

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die
Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Esens 

(Hebesatzsatzung)
Aufgrund der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in
der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 7. Dezember 2006 (Nds. GVBl. S. 575), § 25
des Grundsteuergesetzes vom 07. 08. 1973 (BGBl. I, Seite 965), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 01. 09. 2005 (BGBl. I, Seite 2676)
und des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15. 10. 2002
(BGBl. I, Seite 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. 10. 2007
(BGBl. I, Seite 2332), in Verbindung mit dem Realsteuererhebungs-
gesetz vom 22. 12. 1981 (Nds. GVBl. S. 423), hat der Rat der Stadt
Esens am 17. Dezember 2007 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden
für das Gebiet der Stadt Esens wie folgt festgesetzt:

ab dem Jahr 2009 für das Jahr 2008
1. Grundsteuer A: 360 v. H. 345 v. H.
2. Grundsteuer B: 360 v. H. 360 v. H.
3. Gewerbesteuer: 360 v. H. 360 v. H.

§ 2
Diese Satzung tritt am 01. 01. 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die He-
besatzung vom 15. 12. 1997 außer Kraft.  

Esens, 17. Dezember 2007
Wilbers Buß

Bürgermeister Stadtdirektor
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5. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Erhebung der Abgaben für die

Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Holtriem
Aufgrund der §§ 6, 72 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 28. 10. 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. 12. 2006 (Nds. GVBl. S.
575), und der §§ 5 und 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (NKAG) in der Fassung vom 23. 01. 2007 (Nds. GVBl. S. 41), hat
der Rat der Samtgemeinde Holtriem in seiner Sitzung am 17. Dezember
2007 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I
Die Abwasserbeseitigungsabgabensatzung der Samtgemeinde Holtriem
vom 22. 11. 1993 (Amtsblatt für den Landkreis Wittmund S. 82), zuletzt
geändert durch Satzung vom 20. 12. 2004 (Amtsblatt für den Landkreis
Wittmund S. 86), wird wie folgt geändert:

1. In § 4 I Absatz 1 letzter Satz werden die Angaben „je angefangene
3,50 m“ und „je angefangene 2,20 m“ durch die Angaben „je voll-
endete 3,50 m“ und „je vollendete 2,20 m“ ersetzt.

2. In § 4 I Absatz 2 Ziff. 4 lit b) wird der 2. Halbsatz nach dem Se-
mikolon gestrichen.

3. In § 4 I Absatz 2 Ziff. 5 wird die Angabe „bzw. im Falle von Nr. 4
der der Straße zugewandten Grundstücksseite“ gestrichen.

4. In § 4 I Absatz 3 Ziff. 1 lit. b) und c) werden die Angaben „auf
ganze Zahlen aufgerundet“ durch die Angaben „wobei bei Bruch-
zahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze
Zahlen aufgerundet wird“ ersetzt.

5. § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
„Niederschlagswasserbeseitigung 5,50 EUR/m².“

6. § 15 wird wie folgt gefasst:
„Gebührensatz
Die Abwassergebühr beträgt 2,65 EUR/m³.“

Artikel II
Diese Änderungssatzung tritt zum 01. 01. 2008 in Kraft.

Westerholt, den 17. Dezember 2007
Samtgemeinde Holtriem
Dirks, SG-Bürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von

Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen
Aufgrund der §§ 6 und 83 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung (NGO) i. d. F. vom 28. 10. 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. 12. 2006 (GVBl. S.
575), § 149 Abs. 1 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d.
F. vom 25. 07. 2007 (Nds. GVBl. S. 345) und § 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 11. 02. 1992
(Nds. GVBl. S. 29), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
15. 11. 2005 (Nds. GVBl. S. 342) hat der Rat der Stadt Wittmund in
seiner Sitzung am 17. Dezember 2007 folgende Satzung beschlossen:
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von
Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen vom 17. 12. 1987, zuletzt
geändert am 19. 12. 2006, wird wie folgt geändert:

§ 1
§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung
1. aus Grundstückskleinkläranlagen

sowie aus abflusslosen Sammelgruben je m³
eingesammelten Abwassers /
eingesammelter Fäkalien 36,05 EUR

2. für zusätzliche Entsorgungen außerhalb des 
Entsorgungsplanes, soweit diese nicht von 
der Stadt Wittmund veranlasst werden, je m³ 
Abwassers / eingesammelter Fäkalien 36,05 EUR
Für zusätzliche Entsorgungen werden für jede 
Abfuhr mindestens 4 m³ Abwasser / Fäkalien berechnet.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage vorgelegter Entnahme-
scheine der Entsorgung.

Für die Gebührenfestsetzung ist es ausreichend, wenn die Ent-
nahmemengen mit einer Genauigkeit von 0,5 m³ ermittelt wer-
den.

§ 2
Die Satzung tritt am 01. 01. 2008 in Kraft.

Wittmund, den 17. 12. 2007
Stadt Wittmund

Claußen
Bürgermeister

Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6
NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der

Inselgemeinde Langeoog
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. 11. 2006 (Nds.
GVBl. S. 476) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. 11. 2006 (Nds.
GVBl. S. 575) und § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (NKAG) in der Fassung vom 23. 01. 2007 (Nds. GVBl. S. 41)
hat der Rat der Inselgemeinde Langeoog in seiner Sitzung vom 11.
Oktober 2007 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Beitragsfähige Maßnahmen

(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Er-
weiterung, Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Stra-
ßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen) erhebt die Insel-
gemeinde Langeoog - sofern Erschließungsbeiträge nach den §§
127 ff BauGB nicht erhoben werden können - nach Maßgabe die-
ser Satzung Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen die
Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtun-
gen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet.

(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die anderen Stra-
ßen im Außenbereich, die die Inselgemeinde für den öffentlichen
Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 NStrG).

(3) Die Inselgemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils
für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch
hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Auf-
wandsspaltung) oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt ei-
ner Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.

(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch
das Bauprogramm bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die In-
selgemeinde formlos festgelegt.

§ 2
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten
1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Er-

werbsnebenkosten) der für die Herstellung, Erweiterung, Ver-
besserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen be-
nötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der
Inselgemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten
Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung;

2. für die Freilegung der Fläche;
3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue-

rung der Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für notwen-
dige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der An-
schlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatz-
leistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus;

4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue-
rung von
a) Randsteinen und Schrammborden,
b) Rad- und Gehwegen,
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
d) niveaugleichen Mischflächen,
e) Beleuchtungseinrichtungen,
f) Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächenent-

wässerung der öffentlichen Einrichtungen,
g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
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h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushalte-
stellen) und Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öffent-
lichen Einrichtungen sind;

5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue-
rung von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in entsprechen-
der Anwendung von Nr. 3;

6. der Fremdfinanzierung;
7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitrags-

fähige Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft
zu erbringen sind;

8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.
§ 3

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten

ermittelt.
(2) Der Aufwand für

1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus,

wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.
§ 4

Anteil der Inselgemeinde am beitragsfähigen Aufwand
(1) Die Inselgemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemein-

heit aus der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung erge-
benden besonderen Vorteils von dem beitragsfähigen Aufwand den
sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen Teil des beitrags-
fähigen Aufwandes tragen die Beitragspflichtigen und die Inselge-
meinde , soweit sie Eigentümerin oder Erbbauberechtigte eines be-
rücksichtigungspflichtigen Grundstücks ist.

(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrich-
tung durch die Allgemeinheit auf die Inselgemeinde entfallende
Anteil am beitragsfähigen Aufwand beträgt:
1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend 

dem Anliegerverkehr dienen, 40 v.H.,
2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner-

örtlichen Verkehr (Haupterschließungsstraßen)
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und 

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-
und Stützmauern, Radwege 70 v.H.,

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 55 v.H.,
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde,

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der
öffentlichen Einrichtung 40 v.H.,

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie 
Einrichtungen zur Straßenentwässerung 60 v.H.,

e) für niveaugleiche Mischflächen 55 v.H.,
3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend 

dem Geschäfts- und Besucherverkehr dienen,
(Hauptgeschäftsstraßen)
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und 

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-
und Stützmauern, Radwege 75 v.H.,

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 60 v.H.,
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde,

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der
öffentlichen Einrichtung 45 v.H.,

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie
Einrichtungen zur Straßenentwässerung 70 v.H.,

4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG
a) mit überwiegenden Besucherverkehr 70 v.H.,
b) mit Anlieger- und Besucherverkehr 50 v.H..

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes
bestimmt hat, zunächst zur Deckung der Anteile der Inselgemein-
de zu verwenden.

(4) Die Inselgemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen
Beitragspflichten durch eine ergänzende Satzung von den Anteilen
nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vor-
teilsbemessung sprechen.

§ 5
Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke ver-
teilt, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der aus-
gebauten öffentlichen Einrichtung oder eines bestimmten Ab-
schnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grund-
stücke). Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke er-
folgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke
aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit
dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des
Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen be-
rücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder gewerblich
nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach
§ 6. Für die übrigen Flächen - einschließlich der im Außenbereich
liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer
Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34
Abs. 4 BauGB - richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors
nach § 7.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungs-
pflichtigen Grundstücken,
1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebau-

ungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks,

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbe-
reich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungspla-
nes;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen
und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Sat-
zung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs.
4 BauGB besteht,
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang be-

bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche
des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34
BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) lie-
gen, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und
einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m
zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die öffentli-
che Einrichtung angrenzen oder lediglich durch einen zum
Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die
Fläche zwischen der der öffentlichen Einrichtung zuge-
wandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem
gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr verläuft;

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Gren-
zen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche
zwischen der öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4
lit. b) der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen
Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder ge-
werblichen Nutzung entspricht;

(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die
1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer

Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze,
Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden,

oder
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder

wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan
nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche Nut-
zung), ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche
des Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen in
Abs. 3 nicht erfasst wird. 

§ 6
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp.

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen
Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird
durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrecht-
lichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden
stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall
wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss
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i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder indus-
triell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in
anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20
m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht
sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 5 Abs.
3 bestimmten Flächen - bei Grundstücken,
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungs-

planes liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2),
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der

Vollgeschosse;
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse

die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Ge-
werbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3
BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die
durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei
Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab
0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse
noch die Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine
Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchst-
zulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis
0,49 abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze
Zahlen aufgerundet wird;

d) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Be-
bauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,

e) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Be-
bauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen,

f) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-
schosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Bau-
massenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung
überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene
(§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a- c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit.
d) - f) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumas-
senzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tat-
sächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach
der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berech-
nungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teil-
weise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles lie-
gen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen

Vollgeschosse,
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung über-

wiegend vorhandenen Vollgeschosse.
4. Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nut-

zungsfaktor wird vervielfacht mit
1. 1,2, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich beste-

henden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewie-
senen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfge-
bietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder
Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrück-
liche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplange-
bietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer
der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwal-
tungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie
Berufe) genutzt wird;

2. 1,3, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich beste-
henden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewie-
senen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8
BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sonderge-
bietes i. S. von § 11 BauNVO liegt.

§ 7
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei
Grundstücken, die
1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem 

Bebauungsplan nicht baulich oder gewerblich, 
sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind 
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 
Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils so genutzt werden 0,5,

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen 
entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungs-
plan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. 
landwirtschaftliche Nutzung), wenn
a) sie ohne Bebauung sind, bei

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren
Wasserflächen 0,0167,

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder 
Gartenland 0,0333,

cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0,
b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen

Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden
(z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder,
Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung 0,5,

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof-
stellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B.
Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche,
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Bau-
lichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2
ergibt, 1,0,
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und
jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,
für die Restfläche gilt lit. a),

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Be-
bauung besteht, für eine Teilfläche, die sich rech-
nerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,
für die Restfläche gilt lit. b),

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine 
Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund-
fläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund-
flächenzahl 0,2 ergibt, 1,5
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und 
jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,
für die Restfläche gilt lit. a),

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer 
Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die 
von der Satzung erfassten Teilflächen
aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks-

oder Gewerbebetrieben dienen, 1,5
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite 
und jedes weitere tatsächlich vorhandene
Vollgeschoss

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne 
Bebauung 1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite 
und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss,
für die Restfläche gilt lit. a).

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1.
§ 8

Aufwandsspaltung
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbau-
beitrag selbständig erhoben werden für

1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung,
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaß-

nahme,
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung

der Fahrbahn,
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung

der Radwege oder eines von ihnen,
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung

der Gehwege oder eines von ihnen,
6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung

kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von ihnen,
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung

der Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung,
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung

der Beleuchtungseinrichtungen der öffentlichen Einrichtung,
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9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung
der Parkflächen,

10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung
des Straßenbegleitgrüns.

§ 9
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähi-
gen Maßnahme.

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht
mit der Beendigung der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem
Ausspruch der Aufwandsspaltung.

(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten ent-
steht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaß-
nahme, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbildungsbeschluss.

(4) Die in Abs. 1 - 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet,
wenn die technischen Arbeiten entsprechend dem von der Inselge-
meinde aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt sind und der Auf-
wand berechenbar ist.

§ 10
Vorausleistungen

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistun-
gen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme be-
gonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Bei-
tragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht bei-
tragspflichtig ist.

§ 11
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentü-
mer der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teil-
eigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitrags-
pflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Be-
stehen eines Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3
Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- oder Teileigentum.

§ 12
Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

§ 13
Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen
werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 14
Ablösung

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist,
kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbau-
maßnahme i. S. von § 1 entstehende Ausbauaufwand anhand von
bereits vorliegenden Unternehmerrechnungen und im übrigen nach
dem Ausschreibungsergebnis sowie den Kosten für den Ausbau
von Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen Einrichtun-
gen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grund-
stücke zu verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme der betreffenden öffentlichen Einrichtung besteht.

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht
endgültig abgegolten.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 02. 11. 1988 außer Kraft.
Langeoog , den 10. Dez. 2007

Hans Janssen
Bürgermeister

Gemeinde Friedeburg
Der Gemeinderat hat am 27. 09. 2007 gemäß § 101 Abs. 1 der Nieders.
Gemeindeordnung die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2006 be-
schlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung mit Anlagen sowie der Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes des Landkreises Wittmund über die Prüfung der
Jahresrechnung 2006 liegt vom 03. 01. 2008 bis zum 11. 01. 2008 zur
Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 29, öffentlich aus.

Friedeburg, den 28. 12. 2007 Die Bürgermeisterin

Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund
Hinweisbekanntmachung des Zweckverbandes

„JadeWeserPark Friesland-Wittmund“
Die Bekanntmachung über die Bauleitplanung des Zweckverbandes
JadeWeserPark Friesland-Wittmund
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Jade-
WeserPark/1. Teilabschnitt“
• Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
ist im Amtsblatt Nr. 15 des Landkreises Friesland veröffentlicht.
26441 Jever, 28. 12. 2007 Péron, Verbandsgeschäftsführerin

Behörde für Geoinformation, Landentwicklung
und Liegenschaften
Amt für Landentwicklung Aurich

Öffentliche Bekanntmachung
Vorzeitige Ausführungsanordnung 

Flurbereinigung Diele-Vellage
In der Flurbereinigung Diele-Vellage, Kreis Leer, wird hiermit die vor-
zeitige Ausführung des Flurbereinigungsplanes gemäß § 63 des Flur-
bereinigungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 16.
03. 1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. 08.
2005 (BGBl. I S. 2354), angeordnet.
Der neue Rechtszustand tritt mit dem 15. 02. 2008 ein. Zu diesem
Stichtag gehen die eingebrachten Flurstücke rechtlich unter und an de-
ren Stelle tritt der neue Bestand.
Etwaige Änderungen oder Nachträge zum Flurbereinigungsplan be-
ziehen sich in ihrer zeitlichen Wirksamkeit jeweils auf das vorge-
nannte Datum.
Über Anträge gemäß § 71 FlurbG zur Beteiligung von Nießbrauchern
an den den Eigentümern zur Last fallenden Beiträgen (§ 19 FlurbG)
entscheidet gemäß § 71 Satz 1 FlurbG das Amt für Landentwicklung.
Die Anträge müssen gemäß § 71 Satz 3 FlurbG innerhalb von 3 Mo-
naten nach Erlass dieser vorzeitigen Ausführungsanordnung bei der
GLL Aurich, Amt für Landentwicklung, Oldersumer Str. 48,
26603 Aurich, gestellt werden.
Gemäß § 80 Abs. 2 Zf. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
vom 19. 03. 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom
21. 12. 2006 (BGBl. I S. 3316), wird hiermit die sofortige Vollziehung
der vorzeitigen Ausführungsanordnung angeordnet.
Gründe:
Die gegen den am 22. 08. 2006 den Beteiligten vorgelegten Flurbe-
reinigungsplan bzw. gegen den am 14. 12. 2007 den Beteiligten vor-
gelegten Nachtrag 1 erhobenen Widersprüche sind entweder im Ver-
handlungswege ausgeräumt oder der Widerspruchsbehörde zur Ent-
scheidung vorgelegt worden. Um die Ausführung des Flurbereini-
gungsplanes nicht länger hinauszuschieben, wird gem. § 63 Abs. 1
FlurbG die vorzeitige Ausführung angeordnet. 
Die tatsächlichen Überleitungen in den neuen Zustand sind durch die
Überleitungsbestimmungen zur Vorläufigen Besitzeinweisung vom
13. 08. 2004 bereits geregelt worden. Weiterer Bestimmungen bedarf
es daher nicht.
Die sofortige Vollziehung ist angeordnet worden, weil es im besonde-
ren öffentlichen Interesse liegt, die öffentlichen Bücher möglichst
frühzeitig zu berichtigen. Die aufschiebende Wirkung eines Wider-
spruches gegen die vorzeitige Ausführungsanordnung würde die
grundbuchrechtliche Abwicklung von geplanten Verkäufen hinaus-
schieben und zu Rechtsunsicherheiten führen. 
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Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die vorzeitige Ausführungsanordnung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Wider-
spruch bei der GLL Aurich - Amt für Landentwicklung -, Oldersumer
Straße 48, 26603 Aurich, erhoben werden.
Gemäß § 115 FlurbG beginnt die Rechtsbehelfsfrist, wenn öffentliche
Bekanntmachung erfolgt, mit dem ersten Tage der Bekanntmachung.
Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn das
Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei der
GLL Aurich - Amt für Landentwicklung - eingegangen ist.

(S.) Borm

Das „Amtsblatt für den Landkreis Wittmund“ erscheint nach Bedarf.
Herausgeber: Landkreis Wittmund.

Druck: Brune-Mettcker Druck- und Verlags-GmbH, Wittmund.
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